
/ 

1.Bei blatt 

123!A.B. 

zu 157/J 

Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 4. Juli 1957 

A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

Auf die Anfrage der Abgeo~dneten Dr. Z e c h man n und Genossen, 

betreffend Konzessionierung der Betriebe von Kraftfahrlinien, teilt Bundes­

minister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft Dipl.-Ing.W a 1 d b run n e r 

mit: 

Eihe Konzession zum Betrieb einer Kraftfahrlinie kann gemäss § 4 

des Kraftfahrliniengesetzes 1952, BGB1. Nr.84, erteilt werden, wenn der Bewerber 

der' im Gesetz statuierter Voraussetzungen entspricht und ein entsprechendes 

Verkehrsbedürfnis vorhanden ist. Die in der Anfrage beanstandete Regelung des 

§ 4 Aba.l Ziff.5 c KFLG.1952 trägt in gleicher Weise dem öffentlichen Interes se 

nach einer entsprechenden Ausgestaltung des Verkehrs als auch dem Interesse des 

Verkehrsunternehmers, in dessen Verkehrsbereich die neue Linie aanz oder t eil­

weise fallen würde, Rechnung. Die Regelung, dass vorerst dieser Ve~ehrsunter­

nehmer aufzufordern ist, die im Interesse der Allgemeinheit liege nde Verkehr s­

verbesserung vorzunehmen, stellt keineswegs eine Begünstigung best ehender Kraf t­

fahrlinienunternehmen schlechtwegs, sondern eine auf wirtschaftli~er Üb erlegung 

beruhende Notwendigkeit dar. Es dürfte hinreichend bekannt sein, das s d:i.e Ei n­

richtung einer Kraftfahrlinie bedeutende Investitionen erforderlich macht ; es 

würde aber zweifellos wirtschaftlich nicht vertretbar sein, einem bestehenden 

Verkehrsunternehmer, dessen Verkehrskapazität gar nicht ausgelastet ist und . 
der mit einem geringfügigen Aufwand die dem öffentlichen Bedürfnis entspr echende 

Ausgestaltung des Verkehrs bewerkstelligen könnte, diese Möglichkeit l edigli ch 

deshalb, weil sich jemand um eine neue Konzession bewirbt, zu nehmen" Es be· .. 

dürfte zwar keines ausdrücklichen Hinweises, soll jedoch in di e sem Zus amme n­

hang nicht unerwähnt bleiben, dass letztere Gesetzesbestimmung auf Grund des 

Gleichheitsgrundsatzes in gleicher Weise sowohl auf öffentliche als auch auf 

private Verkehrsträger angewendet wird. 

Zur Frage des freien Wettbewerbs sei erwähnt, dass di e Beförderu ngs­

preise derzeit nur knapp koste ndeckend sind, die Kraftfahrlini e nunte rnehmer der 

Beförderungspflicht unterliegen und im übrigen aus Gründen der Verkehrssicher ­

heit die im Kraftfahrlinienverkehr eingesetzten Autobusse einer strenger en 

Überprüfung unterzogen werden, als die im Gelegenheitsverkehr einges etzte no 

Bei freiem Wettbewerb würde mit der Unterbietung der Beförderungsprei se sowohl 
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die Güte der verwendeten Kraftfahrzeuge wie auch die Verlässlichkeit des 

Personals zum Schaden der Fahrgäste leiden. Aus diesen Erwägungen erscheint 

gerade im Kraftfahrlinie nverkehr der feeie Wettbewerb nicht wünschenswert. 

Die Ansuchen privater Konzessionswerber und öffentlicher Verkehrs­

träger werden keiner unterschiedlichen überprüfung unterzogen. Abweisliehe 

Bescheide an private Konzessionswerber ergehen nur auf Grund der Gesetze 

und unterliogen der Überprüfung durch den Verwaltungsgerichtshof. Der 

Verwaltungsgerichtshof hat bei nahezu allen Anfechtungen erkannt, dass die 

Beschwerden unbegründet waren, insbesondere wurde aber noch niemals festge­

stellt, dass eine gesetzwidrige Bevorzugung der öffentlichen Verkehrsträger 

erfolgt wäre. 

Dass von einer monopolartigen Stellung der Bahn- und Postverwaltung 

im Kraftfahrlinienverkehr keine Rede sein kann, ergibt sich aus nach­

stehender Übersicht: 

Verkehrsunternehmer 

Pri~te Verkehrs­
unternehmer 

Post- und Telegraphen­
verwaltung 

Kraftwagendienst der 
Österreichischen Bundes­
bahnen 

betriebene 
Linien 

492 

144 

-.-.-.-.-

Anz ahl der im Jahre 1956 
beförderten Personen 

46,6 Millionen Persone n 

56,3 " " 

" " 

123/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




